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Auf richtigem Kurs
WGV Wassersportversicherung
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Sind Sie Wassersportler oder wollen Sie es werden? Dann denken Sie in erster Linie an Sonne und Wind, an die Freude,
unabhängig im eigenen Motorboot zu fahren oder mit dem Segelboot oder Surfbrett mit einer frischen Brise im Rücken
durch die Wellen zu gleiten.
Wir wollen Ihnen diese Freude gewiss nicht nehmen, aber haben Sie schon daran gedacht, welche Gefahren damit ver-
bunden sind? Jährlich kommen neue Boote dazu; auf vielen Seen wird heute in der Urlaubszeit der Raum schon zu eng.
Damit steigt die Unfallgefahr. Auch dem geübtesten Wassersportler kann ein Versehen unterlaufen. Dann kann es teuer
werden. Sie müssen eventuell Haftpflichtansprüche Dritter erfüllen und den Schaden am eigenen Boot beheben.
Wir bieten Ihnen den erforderlichen Versicherungsschutz für Ihren Sport auf dem Wasser. Die WGV-Wassersportver -
sicherung mit Haftpflicht- und Kaskoschutz schützt Sie umfassend zu vernünftigen Beiträgen, so dass Sie Ihr Hobby
 unbeschwert genießen können.

WGV-Wassersporthaftpflichtversicherung für Schäden, die Sie anderen zufügen
Die Wassersporthaftpflichtversicherung deckt Ansprüche von geschädigten Dritten, sie umfasst Ihre gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Halten, Besitz und Gebrauch eines Wasserfahrzeuges. Mitversichert  ist die persönliche Haftpflicht des
berechtigten Führers Ihres Bootes sowie die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern.
Der Versicherungsschutz gilt auch im Ausland.
Denken Sie bitte daran, dass Sie über eine bei uns eventuell bestehende Privathaftpflichtversicherung als Halter oder
Führer eines Ruder-, Paddel- oder Schlauchbootes ohne Hilfsmotor bereits gegen Haftpflichtansprüche Dritter
 geschützt sind.

Beiträge für die WGV-Wassersporthaftpflichtversicherung (Stand: 01. 04. 2009)
(nur bei Verwendung von Booten zu Privat- und Sportzwecken; ohne Vermieter- und Charterrisiko; ohne Jetski).

Versicherungssumme: Tarif 1*) Tarif 2
5.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden  öffentlicher Normaltarif

100.000 EUR für Vermögensschäden Dienst

Motorboote und -jachten (auch Hilfs- oder Außenbordmotor)
mit einer Motorstärke – bis 7 kW/ 10 PS 39,00 EUR 47,00 EUR

– bis 18 kW/ 25 PS 54,00 EUR 62,00 EUR
– bis 37 kW/ 50 PS 72,00 EUR 84,00 EUR
– bis 59 kW/ 80 PS 96,00 EUR 110,00 EUR
– bis 74 kW/100 PS 108,00 EUR 124,00 EUR
– bis 92 kW/125 PS 125,00 EUR 143,00 EUR
– bis 110 kW/150 PS 139,00 EUR 161,00 EUR
über 110 kW/150 PS Anfrage Anfrage

Segelboote und -jachten (mit und ohne Hilfsmotor)
mit einer Segelfläche – bis 10 qm 39,00 EUR 47,00 EUR

– bis 15 qm 45,00 EUR 53,00 EUR
– bis 20 qm 49,00 EUR 56,00 EUR
– bis 30 qm 54,00 EUR 62,00 EUR
– bis 50 qm 72,00 EUR 84,00 EUR
– bis 100 qm 113,00 EUR 131,00 EUR

Segelfläche = Hauptsegel (Großsegel und Fock, nicht Spinnaker)

Windsurfbretter
(soweit nicht bereits über Privathaftpflichtversicherung versichert!)

Halter, Besitz und Gebrauch von Windsurfbrettern 36,00 EUR 42,00 EUR

Jahresbeiträge einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer, zurzeit 19 %.

* Tarif 1 gilt auch für Mitarbeiter
– von gemeinnützig anerkannten Einrichtungen, die der Gesundheitspflege und Fürsorge, der Jugend- und Altenpflege sowie durch Förderung der Wissen-

schaft, Kunst und Religion, der Erziehung, Volks- und Berufsbildung dem allgemeinen Besten nutzen;
– von mildtätigen und kirchlichen Einrichtungen;
– von Wohnungsbauunternehmen, deren Kapital sich zu mehr als 50% in öffentlicher Hand befindet;
– von Energieversorgungsunternehmen (Unternehmen, die private Endverbraucher mit Strom oder Gas versorgen);
– von privatisierten Einrichtungen (Einrichtungen, die seit dem 01. 01. 1994 von den erfolgten Privatisierungsmaßnahmen der öffentlichen Hand betroffen

sind), z.B. Deutsche Telekom, Deutsche Bahn, Deutsche Post, Lufthansa.
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Die WGV-Wassersportkaskoversicherung ersetzt Schäden an Ihrem eigenen Boot
(nur möglich für Angehörige des öffentlichen Dienstes in Württemberg – Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.)

Wenn Sie mit einem anderen Boot kollidieren, müssen Sie sich neben den Schadenersatzansprüchen des Geschädigten auch
mit dem Schaden an Ihrem eigenen Boot befassen. Überlassen Sie das sicherheitshalber uns; die WGV-Wassersportkasko-
versicherung übernimmt die Kosten für Schäden an Ihrem eigenen Boot.
Die Kaskoversicherung gilt auf allen europäischen Flüssen und Binnengewässern, während aller Land- und Flusstransporte
 sowie bei Aufenthalten außerhalb des Wassers und während des Anlandholens und Zuwasserlassens.
Wichtig ist:
– das Boot darf nicht vermietet sein
– soweit gesetzlich vorgeschrieben, muss der Führer einen Führerschein besitzen
– nur der Gebrauch zu Sport- und Vergnügungszwecken ist versichert – für die Teilnahme an Regatten, Wettfahrten und

Übungsfahrten muss besonderer Versicherungsschutz vereinbart werden
– das Boot muss überwiegend im Inland stationiert sein
– ist das Boot bei Vertragsabschluss nicht älter als 5 Jahre, so ist der Neuwert/Wiederbeschaffungspreis versichert
– ist das Boot älter als 5 Jahre oder ist die Wertminderung durch Alter und Abnutzung höher als 50% des Neuwertes, so

wird nur der Zeitwert ersetzt. Für Windsurfgeräte gilt eine besondere Regelung.
– die Versicherungssumme ist auf jeden Fall die Grenze für eine Entschädigungsleistung
– außer dem Boot können auch persönliche Effekten (z.B. Kleidung, Decken, Ferngläser; nicht aber Foto-, Film- und

 Musikgeräte, Pelze usw.) versichert werden
– wir versichern nur Boote mit einem Neuwert bis zu 50.000 EUR
– für Boote, die älter als 10 Jahre sind, können wir in der Wassersportkaskoversicherung keinen Versicherungsschutz

 gewähren

Beiträge für die WGV-Wassersportkaskoversicherung

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen in der Boots-Kaskoversicherung eine Neuwertversicherung bieten.
Wenn Ihr Fahrzeug bei Beginn der Versicherung nicht älter als 5 Jahre ist, ist es zum Neuwert (Wiederbeschaffungskosten)
versichert, und im Versicherungsfall haben Sie Anspruch auf eine Neuwertentschädigung. Wenn das Boot älter als 5 Jahre
oder der sich aus Alter, Abnutzung und Gebrauch ergebende Zeitwert niedriger als 50% des Wiederbeschaffungspreises ist,
so gilt als Versicherungswert der Zeitwert. Für Windsurfgeräte gilt eine besondere Regelung (siehe E. Risikobeschreibungen
und Besondere Vereinbarungen zur Bootskaskoversicherung Ziffer 12 und 13).
Die Neuwert-/Zeitwertregelung ist auch wichtig für die Festsetzung der Versicherungssumme. Nur wenn diese richtig ange-
geben ist, können wir die volle Entschädigungsleistung erbringen. Die Entschädigung für versicherte Sachen ist je Versiche-
rungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme begrenzt.

Stets eine frische Brise und eine gute Fahrt
wünschen Ihnen Ihre

WGV-Versicherungen

Jahresbeitragssätze in EUR, Beitragssätze Mindestbeitrag
einschließlich gesetzliche Versicherungsteuer, in Prozent vom EUR
zurzeit 19% Versicherungswert

Windsurfgeräte 
(Selbstbeteiligung 50 EUR) 7,20 50,00

Motorboote (ohne Jetski)
Segelboote (mit und ohne Motor)

– Versicherungswert bis 10.000 EUR 2,30 50,00
– Versicherungswert bis 25.000 EUR 2,10 220,00
– Versicherungswert bis 50.000 EUR 1,90 1.000,00

– Zuschlag für Motorboote mit mehr als 50 km/h
Höchstgeschwindigkeit 1,00

Ruder- und Paddelboote, Kanu, Kanadier und Faltboote 2,30 50,00

Gummi- und Schlauchboote (mit und ohne Motor) 3,10 50,00

Persönliche Effekten 3,10 20,00

Eingeschränkte Deckung (Teilkasko) 1,10 30,00
(bei Windsurfgeräten 50 EUR Selbstbeteiligung)

Risikozuschläge
– Erweiterung des Geltungsbereiches auf Nord-/Ostsee mit Kattegat 

und Skagerrak, europäische Atlantikküste innerhalb der Dreimeilen -
zone und das Mittelmeer

– Teilnahme an Regatten: Beitragszuschlag 30% 

Nachlass für Selbstbeteiligung (nicht für Effekten)
Selbstbeteiligung 100 EUR 10% Nachlass
Selbstbeteiligung 250 EUR 20% Nachlass
Selbstbeteiligung 500 EUR 30% Nachlass
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 6

5
0

0
-1

1
2

0
/4

   



5

B
itt

e 
zw

ei
m

al
un

te
rs

ch
re

ib
en

FAHRZEUGBESCHREIBUNG Baujahr Hersteller/Lieferant Typ/Modell Fabrikats-Nr.

Bootsname Anschaffungsjahr Höchstgeschwindigkeit Motorstärke Segelfläche

Boot

Motor

Windsurfgerät
Motorboot
Segelboot
Ruder-, Paddel-,
Faltboot, Kanu, Kanadier
Gummi, Schlauchboot

Nur für Angehörige des öffentlichen Dienstes in Württemberg
BOOTS-KASKOVERSICHERUNG Versicherungssumme Beitrag
Versicherte Gegenstände EUR % EUR

Fahrzeug einschl. maschineller und technischer Einrichtung
(ohne Außenbordmotor), Zubehör und Inventar
Außenbordmotor
Beiboot

Eingeschränkte Deckung (Teilkasko)
Versicherungsschutz nur
gegen Brand, Blitzschlag,
Explosion und Diebstahl
des ganzen Bootes.1)

Vorschäden Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten? nein ja, folgende:

100 EUR Selbstbeteiligung ./. 10 %

250 EUR Selbstbeteiligung ./. 20 %

500 EUR Selbstbeteiligung ./. 30 %

Deckung – Selbstbeteiligung

Volle
Deckung
ohne
Selbstbe-
teiligung1)

BOOTS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
Versicherungssumme: 5.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden

100.000 EUR für Vermögenschäden

Persönliche Effekten (Kleidungsstücke, Decken, Kissen,
Ölzeug, Bordwäsche, Zelte, Ferngläser usw.) zum Zeitwert.

Erweiterung des Geltungsbereiches auf Nord-/Ostsee, Atlantikküste und Mittelmeer

Teilnahme an Regatten/Wettfahrten

Benötigen Sie eine Versicherungsbestätigung?

nein ja für Italien

andere Länder

km/h qm

Gesamtversicherungssumme:

Versicherungssumme

1) Bei Windsurfgeräten gilt sowohl bei voller wie auch bei eingeschränkter Deckung eine Selbstbeteiligung von 50 EUR vereinbart.

kW PS
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Versicherungsbeginn
(frühestens Tag nach Antragseingang)

Versicherungsdauer: siehe Seite 9, Abschnitt B, Nr. 4

0 Uhr 

Geburtsdatum

freiwillige Angaben:

Staatsangehörigkeit

Tel.: privat/gesch./mobil

E-Mail

Vorname/Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ Wohnort

A
n

tr
a

g
st

e
lle

r:

Beruf Öffentlicher Dienst

ja nein

Arbeitgeber

AHB 01/09

AVB 01/08

2008

Antrag auf Wassersportversicherung
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG

/
Vertrags-Nr.

Kunden-Nr.
P –

V

Neuantrag

Änderungs-
antrag

Beratungs-Nr./KundenerklärungVermittler-Nr.

Tarifauskunft-Nr.
–

Einzugs-
ermächtigung

Die WGV kann die fälligen Beiträge bis auf Widerruf von meinem Konto einziehen

Konto-Nr. BLZ                                              Sparkasse/Bank

Unterschrift

Bitte unterschreiben 
Sie den Antrag an 
beiden mit X be -
zeichneten Stellen

Ich beantrage den Abschluss einer Wassersportversicherung auf Grundlage der auf Seite 9 abgedruckten Vertragsbestimmungen (All-
gemeinen Versicherungsbedingungen, Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen), die Vertragsbestandteil werden.
Unrichtige Beantwortung vorstehender Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglistiges Verschweigen von Gefahrenumständen kön-
nen den Versicherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus der beigefügten Mitteilung
nach §19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
Als Hauptfälligkeit ist der 01.01. eines Kalenderjahres vereinbart.

Widerrufsrecht

Einwilligung

Ich bin über mein Widerrufsrecht belehrt worden (siehe Seite 8, Nr. 8) und bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz vor
Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

Mit meiner Unterschrift erteile ich die in der Datenschutzklausel enthaltene Einwilligung (siehe Seite 11, Abschnitt F). 

Zahlweise Zahlweise:               jährlich               halbjährlich (3% Teilzahlungszuschlag)

, den

Ort Datum Unterschrift des Antragstellers

Empfangs-
bestätigung

X

, den

Ort Datum Unterschrift des Antragstellers
X

Ich bestätige hiermit, dass mir rechtzeitig vor Antragsunterzeichnung folgende Unterlagen ausgehändigt wurden:
– Produktinformationsblatt nach § 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung (siehe Seite 7A)
– Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der VVG-Informations-

pflichtenverordnung (siehe Seite 8)
– Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 5 VVG (siehe Seite 12)
– Allgemeinen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2007) – Form-Nr.  01/2009 – (Seite 17–21), Besonderen Bedingungen für

die Mitversicherung von Vermögensschäden sowie die Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur Bootshaftpflicht-
und Boots-Kaskoversicherung (siehe Seite 10+11), Allgemeine Bedingungen für die Boots-Kaskoversicherung (siehe Seite 13–16) 

– Merkblatt zur Datenverarbeitung (siehe Seite 22)

Besucher/Tiefgarage: Feinstraße 1 – Ecke Tübinger Straße, 70178 Stuttgart
Postanschrift: 70164 Stuttgart, Tel. (0711) 1695-1650, Fax (0711) 1695-1671
Hauptverwaltung: Tübinger Straße 55, 70178 Stuttgart
Internetadresse: www.wgv-online.de
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FAHRZEUGBESCHREIBUNG Baujahr Hersteller/Lieferant Typ/Modell Fabrikats-Nr.

Bootsname Anschaffungsjahr Höchstgeschwindigkeit Motorstärke Segelfläche

Boot

Motor

Windsurfgerät
Motorboot
Segelboot
Ruder-, Paddel-,
Faltboot, Kanu, Kanadier
Gummi, Schlauchboot

Nur für Angehörige des öffentlichen Dienstes in Württemberg
BOOTS-KASKOVERSICHERUNG Versicherungssumme Beitrag
Versicherte Gegenstände EUR % EUR

Fahrzeug einschl. maschineller und technischer Einrichtung
(ohne Außenbordmotor), Zubehör und Inventar
Außenbordmotor
Beiboot

Eingeschränkte Deckung (Teilkasko)
Versicherungsschutz nur
gegen Brand, Blitzschlag,
Explosion und Diebstahl
des ganzen Bootes.1)

Vorschäden Sind in den letzten 5 Jahren Schäden eingetreten? nein ja, folgende:

100 EUR Selbstbeteiligung ./. 10 %

250 EUR Selbstbeteiligung ./. 20 %

500 EUR Selbstbeteiligung ./. 30 %

Deckung – Selbstbeteiligung

Volle
Deckung
ohne
Selbstbe-
teiligung1)

BOOTS-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG 
Versicherungssumme: 5.000.000 EUR pauschal für Personen- und Sachschäden

100.000 EUR für Vermögenschäden

Persönliche Effekten (Kleidungsstücke, Decken, Kissen,
Ölzeug, Bordwäsche, Zelte, Ferngläser usw.) zum Zeitwert.

Erweiterung des Geltungsbereiches auf Nord-/Ostsee, Atlantikküste und Mittelmeer

Teilnahme an Regatten/Wettfahrten

Benötigen Sie eine Versicherungsbestätigung?

nein ja für Italien

andere Länder

km/h qm

Gesamtversicherungssumme:

Versicherungssumme

1) Bei Windsurfgeräten gilt sowohl bei voller wie auch bei eingeschränkter Deckung eine Selbstbeteiligung von 50 EUR vereinbart.

kW PS

Versicherungsbeginn
(frühestens Tag nach Antragseingang)

Versicherungsdauer: siehe Seite 9, Abschnitt B, Nr. 4

0 Uhr 

Geburtsdatum

freiwillige Angaben:

Staatsangehörigkeit

Tel.: privat/gesch./mobil

E-Mail

Vorname/Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ Wohnort

A
n

tr
a

g
st

e
lle

r:

Beruf Öffentlicher Dienst

ja nein

Arbeitgeber

AHB 01/09

AVB 01/08

2008

Antrag auf Wassersportversicherung
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG

/
Vertrags-Nr.

Kunden-Nr.
P –

V

Neuantrag

Änderungs-
antrag

Beratungs-Nr./KundenerklärungVermittler-Nr.

Tarifauskunft-Nr.
–

Einzugs-
ermächtigung

Die WGV kann die fälligen Beiträge bis auf Widerruf von meinem Konto einziehen

Konto-Nr. BLZ                                              Sparkasse/Bank

Unterschrift

Bitte unterschreiben 
Sie den Antrag an 
beiden mit X be -
zeichneten Stellen

Ich beantrage den Abschluss einer Wassersportversicherung auf Grundlage der auf Seite 9 abgedruckten Vertragsbestimmungen (All-
gemeinen Versicherungsbedingungen, Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen), die Vertragsbestandteil werden.
Unrichtige Beantwortung vorstehender Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglistiges Verschweigen von Gefahrenumständen kön-
nen den Versicherer berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus der beigefügten Mitteilung
nach §19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
Als Hauptfälligkeit ist der 01.01. eines Kalenderjahres vereinbart.

Widerrufsrecht

Einwilligung

Ich bin über mein Widerrufsrecht belehrt worden (siehe Seite 8, Nr. 8) und bin damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz vor
Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

Mit meiner Unterschrift erteile ich die in der Datenschutzklausel enthaltene Einwilligung (siehe Seite 11, Abschnitt F). 

Zahlweise Zahlweise:               jährlich               halbjährlich (3% Teilzahlungszuschlag)

, den

Ort Datum Unterschrift des Antragstellers

Empfangs-
bestätigung

X

, den

Ort Datum Unterschrift des Antragstellers
X

Ich bestätige hiermit, dass mir rechtzeitig vor Antragsunterzeichnung folgende Unterlagen ausgehändigt wurden:
– Produktinformationsblatt nach § 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung (siehe Seite 7A)
– Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der VVG-Informations-

pflichtenverordnung (siehe Seite 8)
– Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht nach § 19 Abs. 5 VVG (siehe Seite 12)
– Allgemeinen Bedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB 2007) – Form-Nr.  01/2009 – (Seite 17–21), Besonderen Bedingungen für

die Mitversicherung von Vermögensschäden sowie die Risikobeschreibungen und Besonderen Bedingungen zur Bootshaftpflicht-
und Boots-Kaskoversicherung (siehe Seite 10+11), Allgemeine Bedingungen für die Boots-Kaskoversicherung (siehe Seite 13–16) 

– Merkblatt zur Datenverarbeitung (siehe Seite 22)

Besucher/Tiefgarage: Feinstraße 1 – Ecke Tübinger Straße, 70178 Stuttgart
Postanschrift: 70164 Stuttgart, Tel. (0711) 1695-1650, Fax (0711) 1695-1671
Hauptverwaltung: Tübinger Straße 55, 70178 Stuttgart
Internetadresse: www.wgv-online.de
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Produktinformationsblatt für eine Wassersportversicherung

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten
Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Ver-
tragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und
den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die
gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig. 

Bitte bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich
nach Erhalt des Versicherungsscheines, jedoch nicht vor dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Alle weiteren Beiträge sind
jeweils zu dem oben angegebenen Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine
Einzugsermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für aus -
reichende Deckung auf Ihrem Konto. Wenn Sie den ersten oder ein-
maligen Betrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange
vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht zahlen. Auch der Versiche-
rungsschutz beginnt erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung
bei uns. Wenn Sie einen Folgebetrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern
wir Sie auf den rückständigen Betrag innerhalb einer Frist von mindes -
tens 2 Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr
Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen. Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag und der Ziff. 9 der beigefügten
AHB und Ziff. 7 AVB Wassersportfahrzeuge 2008. 

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen? 
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten
wir einen unangemessen hohen Beitrag verlangen. Deshalb haben wir
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen.

a) Wassersporthaftpflichtversicherung
Nicht versichert sind insbesondere alle Schäden, die aus vorsätzlicher
Handlung hervorgehen oder Ihnen gegenüber durch nahe Angehörige
bzw. Mitversicherte verursacht werden, Schäden aus beruflicher oder
gewerblicher Tätigkeit sowie Schäden, die aus dem Gebrauch eines
Kraft-, Luftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden.
Es können darüber hinaus beispielsweise auch solche Schäden nicht
reguliert werden, die entstehen bei unbefugtem Benutzen des Wasser-
sportboots, wobei Sie besonders dafür Sorge tragen müssen, dass
der unbefugte Zugriff auf das Wassersportboot verhindert wird. Diese
Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige
Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziff. 3 und
4 RBH/BV Boots-Haftpflichtversicherung, und den beigefügten AHB
Ziff. 3.1(2) und Ziff. 7.

b) Wassersportkaskoversicherung
Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, deren Ursache in einer
ungenügenden Bemannung oder Ausrüstung begründet ist oder darin
liegt, dass das Fahrzeug unbemannt vor der offenen Küste gelegen hat.
Ebenfalls nicht geleistet bei Schäden infolge einer Vermietung gegen
Entgelt oder einer gewerblichen Nutzung. Diese Aufzählung ist nicht
abschließend.Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Aus-
schlussgründe entnehmen Sie bitte den Ziff. 3 bis 5 RBH/BV Boots-
Kaskoversicherung und Ziff. 3.2 AVB Wassersportfahrzeuge 2008.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die
im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten Verpflich-
tungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende Kon-
sequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie
Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Um-
ständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte Ziff. 23 der beigefügten AHB und Ziff. 4 AVB Was-
sersportfahrzeuge 2008.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit 
des Vertrages und welche Folgen können Verletzungen dieser
Pflichten haben? 

Um den Versicherungsschutz zwischenzeitlichen Veränderungen an-
passen zu können und damit zu gewährleisten, dass Sie immer einen
ausreichenden Versicherungsschutz haben, bekommen Sie immer ein-
mal im Jahr Gelegenheit mitzuteilen, ob und welche Änderungen Ihres
Risikos gegenüber den bisherigen Angaben eingetreten sind. Eine Auf-
forderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrech-
nung erfolgen. Auch ist es denkbar, dass Sie während des Vertrages
zur Beseitigung besonderer gefahrdrohender Umstände von uns auf-
gefordert werden, soweit Ihnen eine vorsorgliche Schadensvermei-
dung zumutbar ist. Bei der Verletzung der benannten Pflichten kann
der Versicherer nachträglich eine Beitragserhöhung geltend machen.
Darüber hinaus weisen wir auf die in Ziff. 5 beschriebenen Rechtsfol-
gen einer Verletzung der genannten Pflichten ausdrücklich hin. Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 13.1 und 24 der beigefügten AHB
und Ziff. 5 AVB Wassersportfahrzeuge 2008.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Ihnen eine Wassersporthaftpflichtversicherung an. Grund-
lage sind die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für Haftpflichtversicherung (AHB), die Risikobeschreibungen und
Besonde ren Bedingungen zur Boots-Haftpflichtversicherung (RBH/BB
Bootshaftpflichtversicherung), sowie die Besonderen Bedingungen für
die Mitversicherung von Vermögensschäden. 
Nur für Angehörige des öffentlichen Dienstes in Württemberg bietet
die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. darüber hinaus
eine Wassersportkaskoversicherung  an. Grundlage sind die beigefüg-
ten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Kasko-Versiche-
rung von Wassersportfahrzeugen (AVB Wassersportfahrzeuge 2008),
die Risikobeschreibungen und Besonderen Vereinbarungen zur Boots-
kaskoversicherung (RBH/BV Boots-Kaskoversicherung). 

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert? 

a) Wassersporthaftpflichtversicherung
Versichert sind die Schäden im In- und Ausland, für die Sie als Halter,
Besitzer oder wegen des Gebrauchs eines Wassersportbootes haften,
wenn es seinen Standort im Inland hat und Sie es im Wesentlichen zu
privaten Zwecken nutzen. Der Versicherungsschutz setzt dabei vo r -
aus, dass das Wasserfahrzeug vom Berechtigten geführt wird, d.h.
wenn der Inhaber dem zustimmt und der Führer des Wassersportfahr-
zeugs die erforderliche behördliche Erlaubnis besitzt. Im Rahmen des
gesamten Versicherungsschutzes regulieren wir nicht nur den Scha-
den, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung
zum Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatz-
ansprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten
Haftungsansprüchen. Mit einer Wassersportboothaftpflichtversiche-
rung können Sie sich insb. im Hinblick auf Motorboote oder -jachten
(auch mit Hilfs- oder Außenbordermotor), Segelboote oder -jachten
sowie Windsurfbretter versichern. Dies ist auch möglich für Ruder-
boote, Paddelboote, Kanus, Schlauchboote und dergleichen, wenn
Sie nicht bereits über Ihre Privathaftpflichtversicherung einen solchen
Versicherungsschutz haben. Mitversichert sind beispielsweise auch
die Schäden, die von der Schiffsbesatzung und sonstigen Angestellten
bei den Ihnen zugewiesenen Aufgaben verursacht werden oder beim
Ziehen von Wasserskiläufern und Schirmdrachenfliegern entstehen
sowie Gewässerschäden, soweit sie nicht auf das Einleiten von ge-
wässerschädigenden Stoffen oder sonstigem bewussten Einwirken
auf die Gewässer zurückzuführen sind. Einzelheiten entnehmen Sie
bitte den Ziff. 1 bis 3 der Risikobeschreibungen zur Boots-Haftpflicht-
versicherung und der Ziff. 1 AHB. Die Einschränkung des Versiche-
rungsschutzes entnehmen Sie bitte den Ausführungen in Ziff. 4 dieses
Produktinformationsblattes. 

b) Wassersportkaskoversicherung
Die Wassersportkaskoversicherung schützt Sie vor den finanziellen
Folgen aufgrund aller Gefahren, denen die versicherten Sachen
während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind. Einzelheiten
zum versicherten Risiko finden Sie in  Ziff. 1.1 und 3.1 AVB Wasser-
sportfahrzeuge 2008 und Ziff. 1 RBH/BV Boots-Kaskoversicherung.
Die Einschränkungen des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte
den Ausführungen in Ziff. 4 dieses Produktinformationsblattes

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was
passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 

Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten Versi-
cherungsschutz und der Art der Zahlweise. Einzelheiten hierzu finden
Sie in Ihrem Antrag. Beachten Sie bitte, dass Sie die endgültigen An-
gaben erst Ihrem Versicherungsschein entnehmen können. 

Beitragsfälligkeit jährlich zum 01.01.
halbjährlich jeweils zum 01.01. und 01.07

Erstmals beantragten Zeitpunkt, frühestens 1 Tag 
zum Versicherungsbeginn nach Antragseingang
Vertragslaufzeit 1 Jahr;

Der Vertrag hat eine Laufzeit 
bis zum 31.12. des folgenden Kalender-
jahres, 24.00 Uhr.
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7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden ein -
getreten ist und welche Folgen können Verletzungen dieser
Pflichten haben? 

Vor allem muss uns jeder Versicherungsfall unverzüglich angezeigt
werden, auch wenn gegen Sie noch keine Schadensersatzansprüche
geltend gemacht worden sind. Darüber hinaus sind Sie beispielsweise
verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu
mindern und uns durch wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der
Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. Dies umfasst
auch die Übermittlung angeforderter Schriftstücke sowie die umge-
hende Mitteilung aller gerichtlichen oder behördlichen Verfahren, die
im Zusammenhang mit dem Schaden gegen Sie erhoben werden (z. B.
Mahnverfahren, staatsanwaltliches Verfahren, Klage und Anklage,
Streitverkündung), gegen die Sie auch ohne besondere Aufforderung
fristgerecht Rechtsmittel einlegen sollen. Der Prozess wird dann durch
uns als Ihr Vertreter geführt und die Kosten übernommen, wobei Sie
dem eingeschalteten Anwalt alle erforderlichen Auskünfte erteilen und
die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. Auf die in Ziff. 5
beschriebenen Rechtsfolgen einer Verletzung der benannten Pflichten
weisen wir ausdrücklich hin. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff.
25 und 26 der beigefügten AHB und Ziff. 11 AVB Wassersportfahr-
zeuge 2008. 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig erfolgt.
Den bei Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt entneh-
men Sie bitte Ziff. 3 dieses Blattes. Dort finden Sie auch Hinweise auf
Vertragslaufzeit und -ende. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindes -
tens einem Jahr, verlängert er sich automatisch um jeweils ein weite-
res Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht spätestens drei Monate
vor dem Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte den Ziff. 8 und 26 der beigefügten AHB und Ziff.15 AVB Was-
sersportfahrzeuge 2008. 

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 
Neben der unter Ziff. 8 dieses Blattes beschriebenen Kündigungsmög-
lichkeiten zum Ablauf des Vertrages bestehen weitere Kündigungs-
rechte beispielsweise, wenn das von Ihnen versicherte Risiko endgül-
tig wegfällt, indem Sie beispielsweise das Wassersportboot aufgege-
ben haben oder wenn der Versicherungsfall eingetreten ist
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Ziff. 18 bis 21 der beigefügten
AHB und Ziff. 14 AVB Wassersportfahrzeuge 2008.
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4.  Gesamtpreis der Versicherung einschl. aller Steuern und sonstigen
Preisbestandteile, zusätzliche Kosten 

Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus
dem Produktinformationsblatt bzw. dem Antrag. Die gesetzliche Versi-
cherungsteuer ist in den Beiträgen enthalten. 
Nebengebühren und Kosten werden nicht erhoben. 
Für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen Ihnen
lediglich Kosten in Höhe der üblichen Grundtarife.

5.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung 
Fälligkeit der Erstprämie: 
Die Erstprämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages
fällig, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungsbeginn. 
Zahlweise der Folgeprämien: 
zum 01.01. jährlich im Voraus
oder 
zum 01.01. und 01.07. halbjährlich im Voraus
Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, buchen wir die
Prämie von Ihrem Konto ab, ansonsten müssen Sie die Prämie über-
weisen.

6.  Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten
 Informationen

Die Gültigkeitsdauer der vorliegend zur Verfügung gestellten Informa-
tionen beträgt vier Wochen.

7.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt
Der Vertrag kommt zustande durch den Antrag des Versicherungs -
nehmers und die Übersendung des Versicherungsscheines durch den
Versicherer. 
Die Versicherung beginnt entsprechend Ihrer Angabe im Antrag, so-
fern dieser unverändert angenommen wird, frühestens aber am Tag
nach Antragseingang. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch der Versi-
cherungsschutz. 
Sie sind an Ihren Antrag zwei Wochen gebunden. 

8.  Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.
Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die
Vertragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 2
des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform
zugegangen sind.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die in Ziffer 1 genannten Ver-
sicherungsunternehmen. 
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz
und wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach
Zugang des Widerrufs entfällt.
Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs
entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie
eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits emp-
fangenen Leistungen zurückzugewähren.
Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach
Zugang des Widerrufs. 
Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, be-
vor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Er-
satzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von
weniger als einem Monat.

9.  Angaben zur Laufzeit und ggfs. zur Mindestlaufzeit des Vertrages
Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12. des folgenden Kalender-
jahres, 24.00 Uhr. Er verlängert sich mit Ablauf der Vertragszeit jeweils
um ein Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der an-
deren Partei eine schriftliche Kündigung zugegangen ist. 

10.  Angaben zur Beendigung des Vertrages
Jeder der Vertragspartner kann den Vertrag mit einer Kündigungsfrist
von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen.

1.  Identität des Versicherers, ladungsfähige Anschrift, 
vertretungsberechtigte Personen

Ihr Versicherer ist die 
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-16 71
E-Mail: hus-vertrag@wgv-online.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 7479,
bzw. wenn Sie Angehöriger des öffentlichen Dienstes in Württemberg
sind, die 
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
Tübinger Straße 55
70178 Stuttgart
Fax: 07 11/16 95-16 71
E-Mail: hus-vertrag@wgv-online.de
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 547
(Durch den Abschluss der Versicherung wird die Mitgliedschaft bei
der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. erworben)
für beide Unternehmen: 
Sitz: Stuttgart
Vertretungsberechtigte Personen: 
Vorstand: Hans-Joachim Haug (Vorsitzender) 

Dr. Klaus Brachmann
Achim Schweizer

2.  Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG: 
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt-, Sach- und Rechtsschutz-
versicherungen 
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.:
Betrieb der Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und Sachversicherungen 

3.  Allgemeine Versicherungsbedingungen und wesentliche 
Merkmale der Versicherungsleistung
a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmungen so-
wie die Angabe des auf den Vertrag anwendbaren Rechts

Für das Versicherungsverhältnis in der Boots-Haftpflichtversicherung
gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflicht-
versicherung (AHB 2007) – Form-Nr. 01/2009 –, die Besonderen Be-
dingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der
Haftpflichtversicherung, und Risikobeschreibungen und die Besonde-
ren Bedingungen für Haftpflichtversicherung aus der privaten Nutzung
von Wassersportfahrzeugen.
Für das Versicherungsverhältnis in der Boots-Kaskoversicherung gel-
ten die Allgemeinen Bedingungen für die Kasko-Versicherung von
Wassersportfahrzeugen (AVB Wassersportfahrzeuge 2008), die Risi-
kobeschreibungen und besonderen Vereinbarungen zur Boots-Kasko-
versicherung.
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. 

b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung
des Versicherers 

Im Rahmen der Boots-Haftpflichtversicherung ist die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Halten, Besitz und Ge-
brauch des im Versicherungsvertrag bezeichneten Wassersportfahr-
zeug, das ausschließlich zu privaten Zwecken – ohne Berufsbesatzung
– benutzt wird und dessen Standort im Inland ist, versichert. 
Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Boots-Haft-
pflichtversicherung verweisen wir auf die Allgemeinen Versicherungs -
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2007) – Form Nr.
01/2009 –, die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von
Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung, und die Risikobe-
schreibungen und Besonderen Bedingungen für Haftpflichtversiche-
rung aus der privaten Nutzung von Wassersportfahrzeugen.
Im Rahmen der Boots-Kaskoversicherung sind die Kosten für Schä-
den am eigenen Wassersportfahrzeug (Windsurfgeräte, Motorboote,
Segelboote, Ruder- und Paddelboote, Kanu, Kanadier und Faltboote,
Gummi- und Schlauchboote) des Versicherungsnehmers versichert. In
beschränktem Umfang können auch persönliche Effekte (z.B. Klei-
dung, Decken, Ferngläser) versichert werden. 
Zu Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Leistung der Boots-Kas-
koversicherung verweisen wir auf die Allgemeinen Bedingungen für
die Kasko-Versicherung von Wassersportfahrzeugen (AVB Wasser-
sportfahrzeuge 2008) und die Risikobeschreibungen und Besonderen
Vereinbarungen zur Boots-Kaskoversicherung.

A.  Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
in Verbindung mit  § 1 Abs. 1 VVG-Informationspflichtenverordnung
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B. Vertragsbestimmungen

1. Vertragsgrundlagen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag
und 
– für die Boots-Haftpflichtversicherung den: 
– Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-

rungen (AHB 2007), Form-Nr. 01/2009; 
– Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögens-

schäden in der Haftpflichtversicherung; 
– Risikobeschreibungen und den Besonderen Bedingungen für die

Haftpflichtversicherung aus der privaten Benutzung von Wasser-
sportfahrzeugen;

– für die Boots-Kaskoversicherung den:
– Allgemeinen Bedingungen für die Kasko-Versicherung von Wasser-

sportfahrzeugen (AVB Wassersportfahrzeug 2008);
– Risikobeschreibungen und Besonderen Vereinbarungen zur Boots-

Kaskoversicherung. 

2. Verträge
Bei der Boots-Kaskoversicherung handelt es sich um einen rechtlich
selbständigen Vertrag.

3. Versicherungsbeginn
Der Versicherungsschutz beginnt frühestens am Tag nach dem An-
tragseingang bei der Gesellschaft. 

4. Versicherungsdauer
Der Versicherungsvertrag wird bis zum 31.12. des folgenden Kalender-
jahres abgeschlossen und verlängert sich dann stillschweigend um ein
Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem
 jeweiligen Ablauf der anderen Vertragspartei eine schriftliche Kündi-
gung zugegangen ist.

11.  Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung. 
Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie bei folgenden
Gerichten geltend machen:
– dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
– dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-

ende Niederlassung örtlich zuständig ist.
Sofern Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Ihren
Geschäftssitz außerhalb Deutschlands verlegen oder Ihr Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist, gilt das Gericht als vereinbart, das für unseren Geschäfts-
sitz zuständig ist. 

12.  Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages
Die Vertragsbedingungen und Vorabinformationen werden in deut-
scher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Laufzeit
des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt. 

13.  Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Sie haben Zugang zu einem außergerichtlichen Streitschlichtungsver-
fahren beim 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Leipziger Str. 121
10117 Berlin, 
sofern Sie Verbraucher sind und nicht gleichzeitig in derselben Sache
ein Verfahren bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
oder vor Gericht anhängig ist. 

Als Versicherer ist für uns eine Entscheidung des Versicherungsom-
budsmanns bis zu einem Beschwerdewert von 5.000 EUR verbindlich;
darüber hinaus darf der Versicherungsombudsmann bis zu einem Be-
schwerdewert von 80.000 EUR eine für beide Seiten unverbindliche
Empfehlung abgeben. 
Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt unberührt. 

14.  Aufsichtsbehörde und Beschwerdemöglichkeit 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de
Sie haben die Möglichkeit zu einer Beschwerde bei der genannten
Aufsichtsbehörde.
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C. Risikobeschreibungen und Besondere Bedingungen zur Boots-Haftpflichtversicherung

Risikobeschreibungen
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-

mers aus dem Halten, Besitz und Gebrauch des im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten Wassersportfahrzeuges, das aus-
schließlich zu privaten Zwecken – ohne Berufssatzung – benutzt
wird und dessen Standort im Inland ist. 

2. Mitversichert ist  
2.1 die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Füh-

rers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten
Personen; 

2.2 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern.
3. Nicht mitversichert ist 
3.1 die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers; 
3.2 die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Mo-

torbootrennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden
Übungsfahrten ereignen;

3.3 die Haftpflicht wegen Schäden, aus vorschriftswidrigen Umgang
mit brennbaren oder explosiven Stoffen.

Besondere Bedingungen für die Haftpflichtversicherung aus
der privaten Benutzung von Wassersportfahrzeugen

4. Führerscheinklausel
4.1.1 Ist für das Führen eines Wassersport-Fahrzeugs eine behördliche

Erlaubnis erforderlich, bleibt der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei, wenn der verantwortliche Führer beim Eintritt des
Versicherungsfalles nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaub-
nis besitzt.

4.1.2 Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis
beim verantwortlichen Führer ohne Verschulden annehmen durfte
oder wenn ein unberechtigter Führer das Fahrzeug geführt hat.

4.2 Kollisionsschäden
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden an Wasserfahrzeugen sowie sonstigen
schwimmenden oder festen Gegenständen, die als Folge eines
Zusammenstoßes oder navigatorischen Verschuldens eintreten,
wenn und soweit ein Kaskoversicherer zur Ersatzleistung ver-
pflichtet ist.

4.3 Auslandsschäden
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB 2007 – die ge-
setzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in der ganzen Welt.
Die Leistungen des Versicherungsnehmers und des Versicherers
erfolgen in EURO. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten
liegt, die der europäischen Währungsunion angehören, gelten die
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in
dem der EURO -Betrag bei einem in der europäischen Währungs-
union gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

4.4 Gewässerschäden
4.4.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschä-

den wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden), mit Ausnahme von Gewässer-
schäden.

4.4.1.1 durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen
in Gewässer oder durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Ge-
wässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur
Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist;

4.4.1.2 durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder an-
deren Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen
oder aus maschinellen Einrichtungen des Schiffes.

4.4.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Scha-
den durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz die-
nenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbei-
geführt haben.

4.4.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindse-
ligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

D. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden
in der Haftpflichtversicherung

1. Im Rahmen des Vertrages ist die gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB 2007 aus Scha-
denereignissen mitversichert, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
2.1 durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für

seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen,
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachtlicher Tätigkeit;

2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;

2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltungen;
2.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschla-
gung; 

2.7 aus Rationalisierung und Automatisierung, 
2.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-

rechten, sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
2.9 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-

schlägen;
2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder

gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen;

2.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag -
gebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

2.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen; 

2.13 aus Schäden durch ständige Emissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen).
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E. Risikobeschreibungen und Besondere Vereinbarungen zur Boots-Kaskoversicherung

Risikobeschreibung

1. Versicherungssumme
Die Versicherungssumme bildet in jedem Fall die Obergrenze einer
möglichen Entschädigungsleistung. Ist die Versicherungssumme
niedriger als der Versicherungswert, liegt Unterversicherung vor
(Ziff. 6.2 AVB Wassersportfahrzeuge 2008). Ist der Versicherungs-
wert der Neuwert (Wiederbeschaffungspreis) und haben sich die
Wiederbeschaffungskosten erhöht, ist eine Anpassung der Versi-
cherungssumme notwendig, um Nachteile aus einer dadurch ent-
standenen Unterversicherung zu vermeiden.

2. Gegen Beitragszuschlag kann der Versicherungsschutz ausge-
dehnt werden:
– auf die gesamte Nord- und Ostsee einschließlich Kattegat und

Skagerrak,
– auf die europäische Atlantikküste innerhalb der Drei-Meilen-

Zone,
– auf das Mittelmeer.

3. Die Teilnahme an Regatten, Wettfahrten und dem Training hierzu
am Regatta- bzw. Wettfahrtort ist nicht mitversichert. Dieses Ri-
siko kann gegen Beitragszuschlag mitversichert werden.

4. Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, 
4.1 deren Ursache in einer ungenügenden Bemannung oder Ausrüs-

tung begründet ist;
4.2 deren Ursache darin liegt, dass das Fahrzeug unbemannt vor der

offenen Küste gelegen hat;
4.3 die bei Vermietung gegen Entgelt oder einer gewerblichen Nut-

zung eingetreten sind.
5. Der Versicherer leistet keinen Ersatz bei Diebstahl des Außenbord-

motors, sofern er nicht durch Kette und Schloss oder eine gleich-
wertige Sicherung mit dem Fahrzeug fest verbunden ist.

6. Der Versicherungsnehmer trägt im Schadenfall vom erstattungsfä-
higen Schaden den vereinbarten Selbstbehalt. Dieser findet aber
bei Schäden an den persönlichen Effekten keine Anwendung.

7. Abweichend von Ziff. 3 AVB Wassersportfahrzeuge 2008 erstreckt
sich der Versicherungsschutz in der eingeschränkten Kasko-Versi-
cherung (Teilkasko) nur auf Schäden durch Brand, Blitzschlag, Ex-
plosion und Diebstahl des ganzen Fahrzeuges.

8. Abweichend von Ziff. 6.1 AVB Wassersportfahrzeuge 2008 ist der
Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis (Neupreis), wenn
das Fahrzeug bei Beginn der Versicherung nachweisbar nicht älter
als 5 Jahre ist. 
Der Neuwert ist der Betrag, der erforderlich ist, um die versicher-
ten Sachen am Tag des Schadens neu zu beschaffen.
Ist der sich aus Alter, Abnutzung und Gebrauch ergebende Zeit-
wert der versicherten Sachen niedriger als 50% des Wiederbe-
schaffungspreises (Neuwert), ist der Versicherungswert der Zeit-
wert. 
Der Versicherungsnehmer erwirbt bei den zum Wiederbeschaf-
fungspreis (Neuwert) versicherten Sachen den Anspruch auf den
Teil der Entschädigung, der den Zeitwert übersteigt, nur insofern,
als die Verwendung der Entschädigung zur Wiederherstellung
oder zur Wiederbeschaffung innerhalb von 12 Monaten nach dem
Schadensfall sichergestellt oder innerhalb dieses Zeitraumes ein
verbindlicher Auftrag hierfür erteilt worden ist. 

Die Entschädigungsleistung ist in jedem Fall auf die Versiche-
rungssumme begrenzt.

9. Altteile verbleiben dem Versicherungsnehmer und werden ihm
zum Zeitwert auf die Ersatzleistung angerechnet. Mehrkosten
durch Änderungen, Verbesserungen sowie Überholungen werden
nicht ersetzt.

10. Soweit keine besondere Vereinbarungen getroffen wurde, gilt die
Versicherung nur für Fahrzeuge mit Standort im Inland.

11. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
bei Mitführung von Propan- oder Butangas an Bord die „Sicher-
heitsvorschriften für die Verwendung von Flüssiggas – Propan, Bu-
tan und anderes“ und den dazu herausgegebenen Ergänzungen
schuldhaft verletzt werden.

Besondere Vereinbarungen für Windsurfgeräte

12. Abweichend von Ziff. 3 AVB Wassersportfahrzeuge 2008 erstreckt
sich der Versicherungsschutz bei Windsurfgeräten nur auf Schä-
den durch Unfall, Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt
und Einbruchdiebstahl. 
Versicherungsschutz gegen Schäden durch Diebstahl besteht nur,
wenn das Gerät entweder in abgeschlossenen Räumlichkeiten
verwahrt oder mit einer Kette/Stahlseil mit Sicherheitsschloss an-
geschlossen ist.
Soweit sich das Windsurfgerät (einschließlich Segel) auf einem
Kraftfahrzeug befindet, muss es mit einer Kette/Stahlseil mit Si-
cherheitsschloss am Ständer/Dachhalterung angeschlossen wer-
den. Der Ständer/Dachhalterung muss ebenfalls verschließbar ge-
gen die Wegnahme gesichert sein.

13. Versicherungswert ist der Listenpreis des Windsurfgeräts.
Der Versicherer ersetzt

13.1 bei Beschädigungen die notwendigen Kosten einer fachmänni-
schen Reparatur, soweit die Reparaturkosten die Entschädigungs-
werte gemäß b) und c) nicht übersteigen (Totalschaden);

13.2 bei Totalschaden oder Verlust den am Schadentag gültigen Lis-
tenpreis (jedoch höchstens die Versicherungssumme) nach fol-
gender Staffel:
im 1. bis 3. Jahr 100%
im 4. Jahr 65%
im 5. Jahr 50%
im 6. Jahr 40%
ab dem 7. Jahr, solange noch gebrauchsfähig 25%

13.3 bei Einsatz und/oder Verlust von Segeln jedoch
im 1. Jahr 100%
im 2. und 3. Jahr 50%
im 4. und 5. Jahr 25%
ab dem 6. Jahr wird keine Entschädigung mehr geleistet.

13.4 Ein etwaiger Restwert wird angerechnet.
13.5 Die Anweisungen für den Schadenfall gemäß Ziff.11.2.5 AVB Was-

sersportfahrzeuge 2008, gelten wie folgt ergänzt:
Dem Versicherer ist im Falle eines Diebstahls eine Bestätigung der
zuständigen Polizeidienststelle über die erfolgten Diebstahlsiche-
rungen vorzulegen.

F.  Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge,
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversi-
cherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversiche-
rung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Ver-
sicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer
übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekom-
men des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig
beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der WGV-Versicherungsgruppe
meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsa-
men Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Ver-
mittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung

meiner Versicherungsangelegenheiten dient. Gesundheitsdaten dürfen
nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung
erforderlich ist. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter
ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in
sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir als
Teil dieses Antrages vor Vertragsabschluss, auf Wunsch auch sofort,
überlassen wird. 

Für beide Unternehmen: Sitz Stuttgart Vorsitzender des Aufsichtsrats: Vorstand:

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. Landrat Helmut Jahn Hans-Joachim Haug (Vorsitzender)
Registergericht: Stuttgart HRB 547 Dr. Klaus Brachmann

Achim Schweizer
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG
Registergericht: Stuttgart HRB 7479
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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können,
ist es notwendig, dass Sie die beiliegenden Fragen wahrheitsgemäß
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzuge-
ben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden,
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere
Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können
Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir
nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche
 Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Ver -
trag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir den-
noch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags -
zeit entspricht. 

2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragli-
che Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt
haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen
Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuld-
los verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündi-
gen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver -
tragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die
Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Be -
gründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn
für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur
Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Ge -
fahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsände -
rung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten
sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vor-
sätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Per-
son vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Aus -
übung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als
auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können
sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahr -
lässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertre-
ter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

©
 6

5
0

0
-1

1
2

0
/1

4



gWürttembergische Gemeinde-Versicherung a.G.

Allgemeine Bedingungen für die Kasko-Versicherung
von Wassersportfahrzeugen

(AVB Wassersportfahrzeuge 2008)

1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert sind das Fahrzeug, die Maschinenanlage, die techni-

sche Ausrüstung, das Zubehör, das Inventar, das Beiboot und
die persönlichen Effekten.

1.2 Nicht versichert sind:

– Foto-, Filmapparate, Phono-, Fernseh-, Videogeräte und an-
dere Geräte der Unterhaltungselektronik sowie deren Zubehör,

– Musikinstrumente,

– Geld, Wertsachen, z. B. Pelze, Schmuck, Gemälde, Antiquitä-
ten,

–  Lebens- und Genussmittel,

–  Tauch- und Wasserskiausrüstung, Windsurfer, Angelsport-
geräte und deren Zubehör

2. Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht innerhalb Europas auf allen Flüs-
sen und Binnengewässern, während des Aufenthalts außerhalb
des Wassers, des Anlandholens und Zuwasserlassens sowie der
Land- und Flusstransporte.

3. Umfang der Versicherung
3.1 Der Versicherer trägt alle Gefahren, denen die versicherten Sa-

chen während der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind.

3.2 Ausgeschlossen sind die Gefahren

3.2.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und
solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindli-
chen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vor-
handensein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefah-
ren ergeben;

3.2.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, politischen Gewalt-
handlungen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen;

3.2.3 der Kernenergie;

3.2.4 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von  hoher
Hand.

3.3 Der Versicherer leistet Ersatz für Verlust oder Beschädigung der
versicherten Sachen als Folge einer versicherten Gefahr, jedoch
für

3.3.1 Schäden an

– der Maschinenanlage,

– der elektrisch oder durch Motor betriebenen technischen Aus -
rüstung,

– den persönlichen Effekten, 

nur, wenn sie durch Unfall des Fahrzeugs, Brand, Blitzschlag,
Explosion, höhere Gewalt oder Diebstahl, mut- oder böswillige
Handlungen betriebsfremder Personen verursacht worden sind.

3.3.2 Schäden an den versicherten Sachen bei Transporten nur, wenn
sie durch Transportmittelunfall, Brand, Blitzschlag, Explosion,
höhere Gewalt oder Diebstahl verursacht worden sind.

3.4 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verursacht
durch

3.4.1 Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugs;

3.4.2 Konstruktions-, Fabrikations-, Materialfehler, jedoch sind Verlust
oder Beschädigung der versicherten Sachen als unmittelbare
Folge dieser Fehler im Umfang dieser Bedingungen versichert, 

– Abnutzung, Bearbeitung, Lack-, Kratz-, und Schrammschäden,

– Alter,

– Rost, Oxydation, Korrosion, Kavitation, Osmose,

– Frost, Eis, Sonneneinwirkung, Regen, Schnee,

– Fäulnis,

– Ungeziefer, Ratten oder Mäuse;

3.4.3 Wildwasserfahrten oder das Überqueren von Wehren;

3.4.4 mangelhafte Vertäuung und Verankerung, unbemanntes Stillie-
gen vor offener Küste;

3.4.5 Verstöße gegen behördliche Vorschriften, gegen die Vorschriften
eines Beförderungsunternehmens, ferner durch gerichtliche Ver-
fügung und Vollstreckung;

3.4.6 nicht sachgemäße Verladung und Befestigung während des
Transports;

3.4.7 Diebstahl nicht ordnungsgemäß verpackter oder nicht im abge-
deckten und verzurrten oder verschlossenen Fahrzeug selbst be-
findlicher loser Teile;

3.4.8 Diebstahl nicht gesicherter Außenbordmotoren;

3.4.9 Diebstahl des versicherten Fahrzeugs auf einem nicht gesicher-
ten Trailer.

3.5 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die eintreten,
während das versicherte Fahrzeug zu anderen als sportlichen
oder Vergnügungszwecken verwendet wird.

3.6 Mittelbare Schäden (Minderwert, Beeinträchtigung der Renn-
fähigkeit etc.) werden nicht ersetzt.

3.7 Ersatz von Aufwendungen

3.7.1 Der Versicherer ersetzt Aufwendungen des Versicherungsneh-
mers zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei Eintritt
des Versicherungsfalls, soweit sie der Versicherungsnehmer den
Umständen nach für geboten halten durfte.

3.7.2 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen
 Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, so kann
er auch den Aufwendungsersatz gemäß 3.7.1 entsprechend
 kürzen.

3.7.3 Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den
Weisungen des Versicherers macht, werden auch insoweit er-
stattet, als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die
Versicherungssumme übersteigen.

3.7.4 Aufwendungen für eine behördlich vorgeschriebene Wrackbe-
seitigung werden nicht ersetzt.

4. Vorvertragliche Anzeigepflichten des 
Versicherungsnehmers

4.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerheb -
liche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versi-
cherer Fragen im Sinne der Ziffer 4.1 stellt.

4.2 Rücktritt

4.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts

Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten.

4.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts

Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollstän-
digen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht
hat. Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässi-
ger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

4.2.3 Folgen des Rücktritts
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Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Tritt der
Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
arglistig verletzt hat. Dem Versicherer steht der Teil der Prämie
zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung ab-
gelaufenen Vertragszeit entspricht.

4.3 Kündigung

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kün-
digen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

4.4 Rückwirkende Vertragsanpassung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände,
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr
als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der
Mitteilung des Versicherungsnehmers fristlos in Schriftform kün-
digen.

4.5 Ausübung der Rechte des Versicherers

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 4.2 bis 4.4 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei
hat er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte
Recht begründet, Kenntnis erlangt.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 4.2 bis 4.4
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 4.2 bis 4.4 ge-
nannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

4.6 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung
steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.

5. Gefahrerhöhung
5.1 Begriff der Gefahrerhöhung

5.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertrags-
erklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhande-
nen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Ver -
sicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahr-
scheinlicher wären.

5.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vor-
liegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

5.1.3 Als Gefahrerhöhung gilt insbesondere die Überlassung des Fahr-
zeugs an Dritte gegen Entgelt.

5.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

5.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine
 Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen
Dritten gestatten.

5.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung
vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen.

5.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von
ihr Kenntnis erlangt hat.

5.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

5.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziffer
5.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn
der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.
Weist der Versicherungsnehmer das Nichtvorliegen nach, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat kündigen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach
Ziffer 5.2.2 und 5.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen.

5.3.2 Vertragsanpassung

Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entspre-
chenden erhöhten Prämie verlangen oder die Absicherung der
höheren Gefahr ausschließen.

Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 Prozent
oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Ge-
fahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungs-
recht hinzuweisen.

5.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 5.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung
ausgeübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist,
der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

5.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 5.2.1 vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen.

5.5.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 5.2.2 und 5.2.3 ist der Ver-
sicherer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten des Versiche-
rungsnehmers nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müs-
sen. Verletzt der Versicherungsnehmer seine Pflichten grob fahr-
lässig, so gelten Ziffer 5.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis -
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die
 Gefahrerhöhung zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt
war.

5.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner bestehen, 

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr -
erhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt war.

6. Versicherungssumme, Versicherungswert, 
Unterversicherung

6.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entspre-
chen. Versicherungswert ist der Zeitwert. Zeitwert ist der Betrag,
der allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher Art anzu-
schaffen, abzüglich eines dem Zustand der versicherten Sachen
(Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages.

6.2 Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versiche-
rungswert (Unterversicherung), so ersetzt der Versicherer den
Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum
Versicherungswert.

7. Prämie
7.1 Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer,

die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat.

7.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erste oder einmalige
Prämie

7.2.1 Fälligkeit der Zahlung



Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ab-
schluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als
 erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

7.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf
diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten hat.

7.2.3 Rücktritt

Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten,
solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

7.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgeprämie

7.3.1 Fälligkeit der Zahlung

Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt
fällig

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt.

7.3.2 Verzug

Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen. 

7.3.3 Zahlungsaufforderung

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen be-
tragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzel-
nen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern
7.3.4 und 7.3.5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

7.3.4 Kein Versicherungsschutz

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziffer 7.3.3 darauf hingewiesen wurde.

7.3.5 Kündigung

Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ferner ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 7.3.3
darauf hingewiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsneh-
mer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag,
besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

8. Ersatzleistung
8.1 Verlust versicherter Sachen

Gehen versicherte Sachen total verloren, werden sie ohne Aus-
sicht auf Wiedererlangung entzogen oder sind sie in der ur-
sprünglichen Beschaffenheit zerstört, so kann der Versiche-
rungsnehmer den auf sie entfallenden Teil der Versicherungs-
summe abzüglich des Restwertes verlangen.

8.2 Beschädigung versicherter Sachen

Werden versicherte Sachen beschädigt, so kann der Versiche-
rungsnehmer Ersatz für die zum Zeitpunkt des Schadeneintritts
notwendigen Kosten für die Wiederherstellung der beschädigten
Teile verlangen, jedoch nur bis zur Höhe der Versicherungs-
summe.

9. Fälligkeit der Geldleistung
9.1 Geldleistungen des Versicherers werden zwei Wochen nach der

Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und
des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhe-
bungen fällig.

9.2 Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit
der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versi-
cherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags ver-

langen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu zah-
len hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht be-
endet werden können.

9.3 Wenn eine behördliche Untersuchung gegen den Versicherungs-
nehmer, den Fahrzeugführer oder einen der Insassen aus Anlass
des Schadens eingeleitet ist, kann der Versicherer die Zahlung
bis zum Abschluss der Untersuchung verweigern.

10. Herbeiführung des Versicherungsfalls
Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Ver-
sicherungsnehmer oder der Fahrzeugführer den Versicherungs-
fall vorsätzlich herbeiführt. Führt der Versicherungsnehmer den
Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

11. Verhalten nach dem Eintritt des Versicherungsfalls
11.1 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer vor Beginn der

Wiederinstandsetzung Gelegenheit zur Besichtigung und Fest-
stellung des Schadens zu geben, ihm jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner
Entschädigungspflicht zu gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Auskunft auf
Verlangen schriftlich zu erteilen und Belege beizubringen, sofern
ihm dies billigerweise zuzumuten ist.

11.2 Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen für den Scha-
densfall unter 11.2.1 bis 11.2.7 zu befolgen.

Der Versicherungsnehmer hat:

11.2.1 den Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich schriftlich –
Schäden von voraussichtlich über 2.500 Euro fernschriftlich oder
telefonisch – anzuzeigen,

11.2.2 für Minderung des entstandenen und Abwendung weiteren
Schadens zu sorgen,

11.2.3 generell dem Versicherer zum Schadennachweis zu beschaffen,

– Protokoll über den Unfallhergang, Ursache und Schäden,

– Unfallskizze,
– Namen, Anschriften der Beteiligten,
– Namen, Anschriften von Zeugen,
– Anschrift, Aktenzeichen der aufnehmenden Polizeidienststelle,
– Wertnachweis, z.B. Originalrechnungen,
– Berechnung des Gesamtschadens.

11.2.4 bei Kollisionen:

– Gegner zur gemeinsamen Schadenbesichtigung auffordern
und Schadenausmaß gemeinsam schriftlich festhalten,

– Gegner schriftlich haftbar machen,

11.2.5 bei Transportschäden dem Versicherer einreichen:

– Beförderungspapiere (Originalfrachtbrief, Ladeschein und dgl.),

– schriftliche Abtretungserklärung des aus dem Beförderungs-
vertrag Berechtigten an den Versicherer,

– Bescheinigung des Transportunternehmens, in dessen Ge-
wahrsam sich die versicherten Sachen bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles befunden haben, nämlich

– bei Eisenbahntransporten die bahnamtliche Bescheinigung,

– bei Transporten mit Kraftfahrzeug einen Bericht des Fahr-
zeugführers mit einer Stellungnahme  des Unternehmers 

und

– Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und Dieb-
stahl der zuständigen Polizeidienststelle melden und dieser
eine Aufstellung der beschädigten bzw. entwendeten Sachen
einreichen,

– Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und Dieb-
stahl im Ausland der örtlich zuständigen Polizei- und Hafen-
behörde im Ausland melden und zusätzlich im Inland bei der für
den Wohnort des Geschädigten zuständigen Polizeidienst-
stelle anzeigen.

11.2.6 Ein Verkauf beschädigter versicherter Sachen ist vor Anerken-
nung des Schadens ohne Einwilligung des Versicherers nicht ge-
stattet.

12. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
12.1 Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat,
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.©
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12.2 Umfang des Versicherungsschutzes bei Obliegenheitsverletzung 

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz.
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versi-
cherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des
Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese
Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt
hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob
der Versicherer ein ihm nach Ziffer 12.1 zustehendes Kündi-
gungsrecht ausübt.

13. Vorzeitige Beendigung des Versicherungsvertrages
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil der Prämie, der der abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzuges der Erstprämie,
die der Versicherungsnehmer zu vertreten hat, zurück, kann er
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

14. Kündigung nach Eintritt eines Versicherungsfalles
14.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien

den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung muss dem
Vertragspartner spätestens einen Monat nach Beendigung der
zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfangs der
Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen in Schrift-
form zugegangen sein.

14.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu
 einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des
 laufenden Versicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

15. Dauer und Ende des Vertrages
15.1 Vertragsdauer

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

15.2 Stillschweigende Verlängerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kündigung  zugegangen ist.

15.3 Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt. 

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffol-
genden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweili-
gen Versicherungsjahres zugegangen sein.

16. Zuständiges Gericht
16.1 Klagen gegen den Versicherer

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz
des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in des-
sen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.

16.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer

Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht
erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zustän-
dig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

16.3 Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers

Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versi-
cherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen
aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

16.4 Anzuwendendes Recht, Verhältnis zum VVG

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Ergänzend gelten die
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetz (VVG).
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Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
3. Versichertes Risiko
4. Vorsorgeversicherung
5. Leistungen der Versicherung
6. Begrenzung der Leistungen
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes 
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitragsregulierung
14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
15. Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung
16. Dauer und Ende des Vertrages
17. Wegfall des versicherten Risikos
18. Kündigung nach Beitragsangleichung
19. Kündigung nach Versicherungsfall
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von

 Rechtsvorschriften
22. Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
28. Abtretungsverbot
29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30. Verjährung
31. Zuständiges Gericht
32. Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den

Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall),
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursa-
chung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um
gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rück-

tritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-

führen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen

des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-

gemäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert
werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versi-
cherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden
entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Be-
stimmungen über Sachschäden Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen
Risiken des Versicherungsnehmers,

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus
dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft-
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Ver-
sicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher
geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versi-
cherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvor-
schriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Vorausset-
zungen von Ziff. 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen,

sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versi-

cherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Auf-
forderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der
Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde,
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzuge-
kommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Bei-
trages innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht zu-
stande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwir-
kend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur
 Einigung im  Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von 1.000.000 EUR für
Personen- und Sachschäden und – soweit vereinbart – 100.000 EUR für
Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein gerin-
gere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder

Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von

kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Ab-

wehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses
oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versiche-
rungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin -
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den
 Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten frei-
zustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens
oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB 2007)

Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG
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5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen
unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge
 haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versi-
cherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungs-

fall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch
dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs-
pflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleis -
tungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjah-
res auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten die-
ser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeit-

lichem Zusammenhang oder
– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei je-
dem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten
 Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur
 Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versi-
cherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten
im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird
die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ih-
res Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der
Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles.
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der
Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen
verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen
Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abge-
setzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des
Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Wei-
gerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen
und Kosten nicht aufzukommen.

7. Ausschlüsse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich her-
beigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verur-
sacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schäd-
lichkeit
– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinaus gehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Per-

sonen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungs-

vertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Ge-

meinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicher-
ten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie El-
tern und Kinder miteinander verbunden sind).

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder
betreute Person ist;

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein
nicht rechtsfähiger Verein ist;

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn
der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Komman-
ditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist;

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch
auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer
diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Ei-
genmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwah-
rungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Ver-

sicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beför-
derung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ih-
nen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer
diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.)
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur inso-
weit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benut-
zung betroffen waren;

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Ver-
sicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – so-
fern es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Aus-
schluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der
Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder
Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer
als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Per-
sonen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen in-
folge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann,
wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder
in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Liefe-
rung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen
haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen;
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschä-
den gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsge-
setzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht -
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die
auch ohne Bestehen des Umweltschadengesetzes oder anderer auf der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Um-
setzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend
gemacht werden könnten.
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pflichtrisiken.

(b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder

 gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige
 Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
 Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umweltein-
wirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demon-
tage, Instandhaltung oder Wartung von
– Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu

verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten
(WHG-Anlagen);
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– Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG-Anlagen);

– Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer
Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelba-
rem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die 

–  Bestandteile aus GVO enthalten,
–  aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um
Schäden aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung

von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für
Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehören-
den, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden
Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung ge-
stellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsneh-
mer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger  Beitrag 
9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des

Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der
Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-

natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zah-
lung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist be-
stimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den
Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versi-
cherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs.
2 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsauffor-
derung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort.
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung
als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden
kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht wi-
derspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht ein-
gezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsneh-
mer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versi-
cherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch aus-
stehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zah-
lung einer Rate im Verzug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung ver-
langen.

13. Beitragsregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und wel-

che Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Anga-
ben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis
auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versi-
cherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versi-
cherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in drei-
facher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonsti-
ger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung be-
richtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst
ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten wer-
den. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss einge-
tretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags werden
berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der
Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestell-
ten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet
eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahl -
ter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei
Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherun-
gen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des
Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz be-
standen hat.

15. Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die

Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet
keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem
1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Ka-
lenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der
Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber
dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Pro-
zentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl
ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzel-
nen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und
Höhe der Versicherungsleistungen.
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl
der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Ver-
minderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2
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ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der verän-
derte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten
Beitragsrechnung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem
der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjeni-
gen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 er-
mittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Pro-
zentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen
nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht
hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem
vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt
eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden
Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16. Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-

trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekün-
digt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

17. Wegfall des versicherten Risikos 
Wenn Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versiche-
rung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er
hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung 
Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3,
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung,
 frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhö -
hung wirksam werden sollte.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs -
neh mer spätes tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragser-
höhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versiche-

rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen
Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zu-
gegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an ei-

nen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versicherungsnehmers in die
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhält-
nis sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten über-
nommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem

Monat,
– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung

oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode
in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an

ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt,

wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeit-
punkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kennt-
nis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versiche-
rungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften
der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungs-
beitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisheri-
gen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müs-
sen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in
dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur,
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg,
wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von
Rechtsvorschriften 
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von
der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versi-

cherungsverträgen versichert ist.
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der

Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später ge-
schlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirk-
sam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zu-
geht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche
Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des
 Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlos-
sen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versi-
cherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-

ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag
zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder un-
richtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kennt-
nis der Wahrheit arglistig entzogen hat.
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist be-
ginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung
gegenüber dem Versicherungsnehmer.

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht
hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er
den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

©
 6

5
0

0
-1

1
2

0
/2

2
   



21

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat in Schriftform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen
hätte. 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Ver-
langen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10%
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in
Schriftform kündigen. 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich
weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Der Versi-
cherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung an-
zufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer
der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf
Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt
hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend.

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch

wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und

Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei
zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstüt-
zen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren einge-
leitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet,
hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehör-
den auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Wei-
sung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich
geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsneh-
mers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsan-
walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die ange-
forderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag,

die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versi-
cherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegen-
heitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-
recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versi-

cherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich
war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglis -
tig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versi-
cherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27. Mitversicherte Personen
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen an-

dere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn gel-
tenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden.
Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht,
wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließ-
lich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.
Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an

die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle ge-
richtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versi-
cherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Er-
klärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung
die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die

Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange-
meldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt
gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller
in Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt

sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageer-
hebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. 

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das
für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine
juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem
Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnergesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Hand-
lungen als die früher gebräuchlichen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu
Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenerhe-
bung, -verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsver hältnisses oder ver-
tragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur  Wahrung  berechtigter Interessen
der Daten verarbeitenden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen am Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungs-
erklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungs-
vertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung
des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Wider-
ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenerhebung, -verarbei-
tung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung
beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unter-
liegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflicht -
entbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und  
-nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir erheben und speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst
Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder
eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Scha-
den und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit,
die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensver-
sicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm
übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversi-
cherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen entsprechende versicherungstechni-
sche Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der
Risiko- und Schadenbe urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entspre-
chende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, bei jeder Vertragsände-
rung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenab-
wicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungs-
fälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte
oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Anga-
ben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden
zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang
sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versiche-
rern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen,
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und
Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur wei-
teren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an
den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfra-
gen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband zentrale
Hinweissysteme. 

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Bei-
spiele:

Kfz-Versicherer – Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer – Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Bei-
tragszuschlag

–  aus versicherungsmedizinischen Gründen,
–  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
–  wegen verweigerter Nachuntersuchung;

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers; Ablehnung des
Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer
– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach

mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten.
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 3 Versiche-

rungsfällen innerhalb von 36 Monaten.
– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem

Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.

Sachversicherer – Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf-
grund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Scha-
densummen erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in

der Reisegepäckversicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Unfallversicherer
– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-

schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung

auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Allgemeine Haftpflichtversicherung – Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen,
bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

5. Bonitätsprüfung
Bei Neukunden, mit denen wir noch keine Vertragsbeziehung unterhalten, führen wir vor Vertragsab-
schluss eine Bonitätsprüfung durch. Deren Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu
überprüfen, um Kosten zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen und letztlich
zu Lasten der Gemeinschaft aller Versicherten gehen würde. Wir holen diese Auskunft selbst ein oder
bedienen uns dazu folgender Auskunftei:

CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss (CEG)

Zur Bonitätsprüfung übermitteln wir an CEG Ihre Antragsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adres-
se), um Verwechslungen ausschließen zu können. Diese Daten werden seitens CEG nicht gespeichert,
sondern mit einem Datenpool abgeglichen, der Informationen aus dem Schuldnerverzeichnis, dem
 Verzeichnis über private Insolvenzen sowie weitere sonstige kreditrelevante Daten über Privatpersonen
enthält.

6. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienst-
leistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbstständige
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können,
arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverar-
beitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf.
Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten  
(z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann man eingehende Post immer richtig zu -
ordnen und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geld -
eingänge können so in Zweifelsfällen korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Be ratung und Betreuung
des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch
hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des BDSG zu beachten sind. Branchenspezifi-
sche Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfü-
gung der jeweiligen Unternehmen.

Der WGV-Versicherungsgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an:
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG
WGV Rechtsschutz-Schadenservice GmbH
WGV-Informatik und Media GmbH

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und
Betreuung ihrer Kunden in weiteren Versicherungsangelegenheiten und Finanzdienstleistungen (z. B.
Krankenversicherungen, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Kredite, Immobilien) auch mit anderen Versi-
cherungsunternehmen, Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
außerhalb der Gruppe zusammen.

Zurzeit kooperieren wir mit: Landesbausparkasse Baden-Württemberg
ROLAND Assistance GmbH
Sparkassen Pensionskasse AG
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der
weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle
gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 7.

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unse-
rer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Vermittler
betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in die-
sem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusam-
menarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobi-
liengesellschaften u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von
uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis -
tungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos,
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunterneh-
men Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertra-
ges. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der
genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kun-
denrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestim-
mungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und
Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unter-
nehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unterneh-
men Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

8. Weitere Auskünfte und Erläuterungen
Sie haben nach dem BDSG unter anderem ein Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten, deren Verwendungszweck und deren Empfänger, sowie unter bestimmten  Voraussetzungen ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie können der Verwendung von Daten
zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder  Mei nungs forschung jederzeit widersprechen.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwa iges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an
Ihren Versicherer.
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